
 

Für einen Widerspruch ist folgender Text völlig ausreichend: 

 

 

 

 

Nach § 58 Abs. 2 WPfG kann man auch die Löschung der Daten verlangen. Dazu ist folgendes 

Schreiben an das Bundesamt für Wehrverwaltung erforderlich: 

 

 

 


